
weis, als Vf seine (unkontrolliert g- Prozeß den „Untergang des Heiligen“” und
genübergestellte) pers: Erfolgsquote einen „Dammbru! iın der Kirche‘ 1'S!  k-
mit 7075 Prozent eziffert. ken verwelils: auf den inkenden Kir-
alzburg Gottfried Gries! chenbesuch, das Schwinden des Einflusses der

Kirche, den erfall des Priesterbildes und die
Distanzierung G() vieler Christen von der offi-ORAISON MARC, Überwindung der Angst, ziellen Kirche. mgeKehNrT! cieht der £Oort-Knecht, 1973, lam. schrittliche ügel der größten eologen imDM 30. en Prozeß das Morgenrot der Emanzipa-]  - Buch untersucht drei Konfliktsituationen des freien Christen, die Voraussetzungdes konkreten Lebens WO| sil  Q Cal einer eigenen Entscheidung und Se1INes pCI-

BENE ers: IUr 1m elspi mit sönlichen Einsatzes, eine Besinnung der Kir-
den anderen voll en!  en kann, richtet eın
verkrampfter Narzißmus eine Sperre auf, die

che auf jene „aNoNyYMEN Christen“, Vor
den Toren des Kirchenrechtes, der Hierarchie

das eigene isoliert und verkümmern läßt und der SGakramente stehen.
asselbe wiederholt 61 171 der sperrung er konträre Wertungen? Aus den
gegen ott, die NUur durch den sich offenba-
renden und lebenden ott selbst überwun- konträren Voraussetzungen! en die

Traditionellen bei ihrem Dualismus von Leib
den werden kann. Eine zweiıt: Sperre er und Seele, Welt und Kirche, Nahuır und Über-

anderen richtet die Furcht auf, ein! Hır verbleiben, suchen Cal 1 eolo-
tion gCcgenN erkannte Gefahren und noch mehr gerade diesen Dualismus Zu erwinden
jene unerklärliche Angst, die z7wel BeCg‘  \ ahner sieht der ernatürlichen Gnade
läufigen Strebungen stammı(, 5 Libido und das „Mens:  ste Menschen“ „Wo ech-
Aggression. (Jene Ssucht ehrung der Lust, Menschsein, dort ı5t Gnade“”. Alle, die ih-

1ese aber Zerstörung.) Eine dritte Sperre S Gewissen folgend das ‚ute tun, gehö-
n anderen kann endlich das Streben nach Ten W Christen. B, Metz olgert aus
Leistung und Erfolg aufrichten, nämlich dann, der Menschwerdung Christi das Eigensein
G gie die anderen ZUIIL Schemel £  11 und den der Welt und ‚ ordert
den genen Aufstieg raucht, statt das rnstine men von aft, Technik
Eigenpersönlichkeit sehen und fördern. und I.ID  1e Welt verchristlichen heißt,

'erwel Das Christentum hat Wis-Ein hochaktuelles Thema ! ber v  m be-
schränk: sich V£fE. ILUT auf die französische Li- senschla: und Kul; des bendlandes g_
teratur? einen Heidegger, der schaffen, darf ihr nicht verleugnen
eine weitaus tiefere und überzeugendere und verleumden. Säkularisierung eine
Analyse der Ängst gegeben hat und eiınen Forderung des Christentums, gCgH alle V«€

Jaspers mit einen Trostgedanken krusteten Vorurtei
geangs Menschheit einfach totschweigen? Die vorliegende Arbeit ist eine Dissertation
D Deutschen en i Not und Bedräng- der 2010 ischen Fakultät und
nıs wahrlich nach der Angst spricht wWo die altung eser Fakultät
gefragt! Statt dessen hi  Oren  F Wir I von ei- 5ie Ste| eindeutig unter dem Stern K, Rah-
1Lem dogmatischen Freudianer, Jdaß die „aNa- und rn Gedanken eser
lell und „ödipale” Phase, Libido und Agegres- tun cehr überzeugend ZUMmnı Leuchten.
810n das endgültige Rezept für alle Lebens- blei leider Argumente der alten Theo-

logie, gewiß mehr sind als Verkrustung,fragen ceien. Das wiederholt VE 1  in allen
seinen Büchern ! ] wunderschöner Buchtitel, Enge und Unverstand, im

(srazder Hoffnungen weckt Wer aber B  S Buch Johann 15
5\—1 wirkliche Hilte „Überwindung der
AÄAngsel, wird bitter enttäuscht! IR  ENRECHIT

AJ  HESNET UGEN, Säkularisierung Dro und GAMPL INGE, Osterreichisches Staatskir-
conitra. Ihre Diagnose, Interpretation und chenrecht. echts- und Gtaatswissenschaf-
Wertungsimplifikationen Pr heutigen ten 23) (XL U 411.) 5Springer/Wien 1971.

730.—, DM 106 ,—-,Religionssoziologie. (Veröff, der Universität
Innsbruck 75) ÖOsterr. S$510115- Seit langem hat sich das Fehlen eines +  reprä-buchhandlung, Innsbruck 1973, lamı. sentativen tandardwerks über das STIEeTIT.

288.—. Staatskirchenrecht immer eu‘  er
Ein hochaktuelles Thema ! Die menschliche tage tretender Mangel emer. gemacht.
Vernunft „entzaubert“” immer mehr religiöse Das in der Reihe „Handausgabe österreichi-
Lebensgebiete, die Technik zeig die „Mach- scher Gesetze und Verordnungen“” 19538
barkeit” der geschaffenen Dinge und der Plu- schienene Gtaatskirchenrecht S Klecat-
ralismus der erte ebnet auch absolute sky und Weiler will Ja 1n erster Lini:
Wertordnung der G ein,. o revolutio- Zusammenfassung der Rechtsquellen des
nijert die fortschreitende Säkularisierung sehr österr. Gtaatskirchenrechts und erst ZWEeIi-
ungestüm Kirche und Gesellscha: Der große ter Linie Kommentar sein. Der als Nach-
Block der „Kirchentreuen“” eht esem schlagwerk cehr brauchbare, seit seinem Er-
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weis, als daß Vf. seine (unkontrolliert ge­
geniibergestellte) persönliche Erfolgsquote 
mit 70-75 Prozent beziffert. 
Salzburg Gottfried Griesl 

ORAISON MARC, Oberwindung der Angst. 
(134) Knecht, Frankfurt/M. 1973, kart. 1am. 
DM114.80. 
Das Buch untersucht drei Konfliktsituationen 
des konkreten Lebens: Obwohl sich die ei­
gene Persönlichkeit nur im Wechselspiel mit 
den anderen voll entfalten kann, richtet ein 
verkrampfter Narzißmus eine Sperre auf, die 
das eigene Ich isoliert und verkümmern läßt. 
Dasselbe wiederholt sich in der Absperrung 
gegen Gott, die nur durch den sich offenba­
renden und liebenden Gott selbst iiberwun­
den werden kann. Eine zweite Sperre gegen 
die anderen richtet die Furcht auf, eine Reak­
tion gegen erkannte Gefahren und noch mehr 
jene unerklärliche Angst, die aus zwei gegen­
läufigen Strebungen stammt, aus Libido und 
Aggression. (Jene sucht Mehrung der Lust, 
diese aber Zerstörung.) Eine dritte Sperre 
zum anderen kann endlich das Streben nach 
Leistung und Erfolg aufrichten, nämlich dann, 
wenn sie die anderen nur zum Schemel fiir 
den eigenen Aufstieg mißbraucht, statt ihre 
Eigenpersönlichkeit zu sehen und zu fördern. 
Ein hochaktuelles Thema l Aber warum be­
schränkt sich Vf. nur auf die französische Li­
teratur? Kann man einen M. Heidegger, der 
eine weitaus tiefere und iiberzeugendere 
Analyse der Angst gegeben hat und einen 
Jaspers mit seinen Trostgedanken fiir die 
geängstigte Menschheit einfach totschweigen 7 
Die Deutschen haben aus Not und Bedräng­
nis wahrlich gründlich genug nach der Angst 
gefragt! Statt dessen hören wir nur von ei­
nem dogmatischen Freudianer, daß die „ana­
le" und „ödipale" Phase, Libido und Aggres­
sion das endgültige Rezept fiir alle Lebens­
fragen seien. Das wiederholt Vf. in allen 
seinen Büchern I Ein wunderschöner Buchtitel, 
der Hoffnungen weckt: Wer aber vom Buch 
eine wirkliche Hilfe zur „Oberwindung der 
Angst'' erwartet, wird bitter enttäuscht 1 

WIESNET EUGEN, Säkularisierung pro und 
contra. Ihre Diagnose, Interpretation und 
Wertungsimplifikationen in der heutigen 
Religionssoziologie. (Veröff. der Universität 
Innsbruck 75). (119) Österr. Kommissions­
buchhandlung, Innsbruck 1973. Kart. 1am. 
S 288.-. 
Ein hochaktuelles Thema I Die menschliche 
Vernunft „entzaubert'' immer mehr religiöse 
Lebensgebiete, die Technik zeigt die „Mach­
barkeit'' der geschaffenen Dinge und der Plu­
ralismus der Werte ebnet auch die absolute 
Wertordnung der Kirche ein. So revolutio­
niert die fortschreitende Säkularisierung sehr 
ungestüm Kirche und Gesellschaft. Der große 
Block der „Kirchentreuen" sieht in diesem 
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Prozeß den „Untergang des Heiligen" und 
einen „Dammbruch in der Kirche". Erschrok­
ken verweist man auf den sinkenden .Kir­
chenbesuch, das Schwinden des Einflusses der 
Kirche, den Zerfall des Priesterbildes und die 
Distanzierung so vieler Christen von der offi­
ziellen Kirche. Umgekehrt sieht der fort­
schrittliche Flügel der größten Theologen im 
selben Prozeß das Morgenrot der Emanzipa­
tion des freien Christen, die Voraussetzung 
seiner eigenen Entscheidung und seines per­
sönlichen Einsatzes, eine Besinnung der Kir­
che auf jene „anonymen Christen", die vor 
den Toren des Kirchenrechtes, der Hierarchie 
und der Sakramente stehen. 
Woher so konträre Wertungen? Aus den 
konträren Voraussetzungen! Während die 
Traditionellen bei ihrem Dualismus von Leib 
und Seele, Welt und Kirche, Natur und Ober­
natur verbleiben, suchen die neuen Theolo­
gen gerade diesen Dualismus zu iiberwinden. 
K. Rahner sieht in der übernatiirlichen Gnade 
das „Menschlichste un Menschen". ,,Wo ech­
tes Menschsein, dort ist Gnade". Alle, die ih­
rem Gewissen folgend das Gute tun, gehö­
ren zu uns Christen. J. B. Metz folgert aus 
der Menschwerdung Christi das Eigensein 
und den Eigenwert der Welt und fordert 
das Ernstnehmen von Wirtschaft, Technik 
und Politik. ,,Die Welt verchristlichen heißt, 
sie verweltlichen." Das Christentum hat Wis­
senschaft und Kultur des Abendlandes ge­
schaffen, es darf ihr Kind nicht verleugnen 
und verleumden. Säkularisierung ist eine 
Forderung des Christentums, gegen alle ver­
krusteten Vorurteile. 
Die vorliegende Arbeit ist eine Dissertation 
der Theologischen Fakultät Innsbruck und 
spricht wohl die Haltung dieser Fakultät aus. 
Sie steht eindeutig unter dem Stern K. Rah­
ners und bringt die Gedanken dieser Rich­
tung sehr iiberzeugend zum Leuchten. So 
bleiben leider die Argumente der alten Theo­
logie, die gewiß mehr sind als Verkrustung, 
Enge und Unverstand, im Schatten. 
Graz Johann Fisml 

KIRCHENRECHT 

GAMPL INGE, Österreimismes Staatskir­
menrecht. (Rechts- und Staatswissenschaf­
ten Bd. 23) (XL u. 411.) Springer/Wien 1971. 
Ln. S 730.-, DM 106.-. 
Seit langem hat sich das Fehlen eines reprä­
sentativen Standardwerks über das österr. 
Staatskirchenrecht als immer deutlicher zu­
tage tretender Mangel bemerkbar gemacht. 
Das in der Reihe „Handausgabe österreichi­
scher Gesetze und Verordnungen" 1958 er­
schienene Staatskirchenrecht von H. Klecat­
sky und H. Weiler will ja in erster Linie 
Zusammenfassung der Rechtsquellen des 
österr. Staatskirchenrechts und erst in zwei­
ter Linie Kommentar sein. Der als Nach­
schlagwerk sehr brauchbare, seit seinem Er-

.: 



scheinen einem fes  ehenden egri g- also der Bundesverfassung, ermer' werden.
wordene „Klecatsky-Weiler“ hat ber Be- Spätestens bei der Behandlung des reli-
rade stärker fühlen lassen, seit giösen des STerr. Verfahrensrecht
dem zweiter Auflage erschienenen kommt B- mıi der von ihr angeNOM-
„Grundriß des Staatskirchenrechts” VO:  »3 menen Säkularität des Staates in onflikt,
on Hussarek kein systematisches S 61e auch selbst zugibt (50 bzw. L17
zZUu eser Materie mehr erschienen ist. Die angebotenen Lösungsversuche (51), CL

Die Autorin des vorliegenden erkes, Bestimmung des Österr.  m Eid-Gesetzes, das im-
Professor chenrecht AIl der Wiener noch d als iner  B „affirmatio reli-

g10sa“”“ ausgeht, mi* der angeblichen Säku-Juridischen akultät, ist bereits seit einigen larität des Staates Einklang zu bringen,Jahren mit namhaften kirchenrechtlichen Bei-
können nach meinem afürhalten nicht über-tragen, insbesondere Fragen der echts-

eschichte des Staatskirchenrechts WIie auch ZEUgEN. Ferner muß auch den SOßB. „Ziel-
Zum geltenden Staatskirchenrecht die Of- paragraphen“ des Schulorganisationsgesetzes
fentlichkeit getreten Der Versuch, nen S „die österreichische Schule hat die Aufgabe,
stematischen Gesamtabriß des (geltenden) der Entwicklung der Anlagen der ugen
OsterrT. Staatskirchenrechts zZu bieten, nach den sittlichen, S00  rel:  igiösen und SOZi
das scei hier bereits VOrTWEESECENODNUNEN als Werten ... mitzuwirken . alc mit dem
gelungen ezel|  en. versteht C5, von ihr aNngeNOHNUNENEN Prinzip der Säkula-
sicht über das selbst dem Fachmann -  r r' des Staates in Widerspruch tehend und

VOo  > SOM als verfassungswidrig ezeichnen (53)immer e1| überschaubare es Wirklichkeit aber ein anderer Weggesetzlichen Bestimmungen verschie enster
Art zZzU bringen und die Bausteine des OSTEeTT. eher richtig sSein Das Prinzip der CSäkulari-
Staats.  chenrechts erauszuschälen. der taät des Gtaates exıisher der von g-
Kommentierung ist 61e klar und übersicht- zeichneten Weise nicht, daher ist auch die
lı und versteht meisterhaft, selbst Verfassungswidrigkeit der ın ede tehenden
schwierige Passagen hres Gegenstandes e1i- Normen B-  . gegeben.
genständig zZUu dur:  ngen. Diese Ausstellungen vermögen den Wert des
rundmaxime des OösterrT. Staates seiner s keiner Weise beeinträchtigen.

In vielen Fragen des Staatskirchenrechts wWI1:  rdrechtlich normuerten Haltung gegenüber den sich das Vomn Eigenständigkeit und charfsin-einzelnen Kirchen und Religionsgesellschaf- niger Dialektik gleichermaßen zeugendeten ist nach e die SOß. Konkordanz, Buch als Fundgrube jeden erweisen, der„die Herbeiführung möglichst weitgehenden sich mit dem Staatskirchenrecht der einenEinverständnisses mit er einzelnen ON
ihnen unter grundsätzlicher Berücksichti S oder anderen We  155e beschäftigen hat. D
Tes respektiven Selbstverständnisses” (55) se1i insbesondere bei der Behandlung des Pa-
Methodisch bekennt sich ZUIN Rechtspo- tronatsrechts hervorgehoben, > in
sSitivismus, worunter 510 den orrang des gerade in den letzten Jahren besonders heif  (&

11115  enen Frage des Patronatsverzichtsgeltenden (Verfassungs-)Rechts VO rein hi- den einzı richtigen tandpunkt vertritt,storischen, ber auch VOTFr anderen nicht p. „  e Patronatsverzicht ausschließ)sitivierten Otivationen versteht, gleichgül- nach em 1US5 universale 5 beurteilentig ob SO unstien der Kirche oder zZu cel.unsten des SGtaates $  111s Feld wä-  V

Freilich dem Rezensenten scheinen, NEUMANN JOHANNES, Das Kirchenrecht
als ese Methode nicht berall 1m glei- Chance und Versuchung. 63) Styria,

Graz 1972., Brosch S 28.—,; DM A —; fr 5 _6l  Ochen > konsequent durchgezogen, G Nicht 11 der gegenwärtigen Situation( Einzelheiten der geltenden Stier.
(Staatskirchen-) Rechtsordnung geht. der katholischen Kirche, wohl aber in die-
w: die absolute Säkularität des Staa- besonders, konzentriert sich das Unbe-
tes und reiht 2ese unter jene Staats- und hagen manchem außeren Erscheinungs-
Fundamentalnormen der STEeIT. Bundesver- bild der Kirche auf das Kirchenrecht. egen-

die nach Art B-VG ihrer wärtig besitzt das kanonische Recht
Abänderung g-  p- der tür Verfassungs- ausgesprochen chlechte Presse. Dünken
LOIIMeEN erforderlichen qualifizierten Mehr- Rechtsnormen kirchlichen Bereich manchen
heit des Parlaments, sondern Op: einer 1Ur alc Machtinstrument in den Händen der
Volksabstimmung en (13) Jer muß „Institution”, B den „Untergebenen“ bes-

sich ber woher ese in den oOoMMeN; es scheint
Fundamentalnorm entnehmen sein soll,

ragen, aber Kirchenrecht recht wenig sein,
m dem eilsdıiens der 4  IUrv celbst zugeben muß, cie 6i  Q

h;  -  ätte.in osıtıvierter Form in der geltenden Bun-
desverfassung nicht nachweisen läßt Bei dem Neumann, Ordinarius TCNEeNre!
vorgegebenen rechtspositivistischen Stand- der Universität Tübingen, sich in die-
punk: könnte doch eıne derartige Fundamen- mit den das chenrecht
talnorm ZuUur dem geltenden Gesetz, hier erhobenen Einwänden sehr auseinan-
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scheinen zu einem feststehenden Begriff ge­
wordene „Klecatsky-Weiler'1 hat aber ge­
rade um so stärker fühlen lassen, daß seit 
dem 1908 in zweiter Auflage erschienenen 
„Grundri.8 des Staatskirchenrechts" von Max 
von Hussarek kein systematisches Handbuch 
zu dieser Materie mehr erschienen ist. 

Die Autorin des vorliegenden Werkes, 
Professor für Kirchenrecht an der Wiener 
Juridischen Fakultät, ist bereits seit einigen 
Jahren mit namhaften kirchenrechtlichen Bei­
trägen, insbesondere zu Fragen der Rechts­
geschichte des Staatskirchenrechts wie auch 
zum geltenden Staatskirchenrecht an die Öf­
fentlichkeit getreten. Der Versuch, einen sy­
stematischen Gesamtabriß des (geltenden) 
österr. Staatskirchenrechts zu bieten, ist -
das sei hier bereits vorweggenommen - als 
gelungen zu bezeichnen. G. versteht es, Ober­
sicht über das selbst dem Fachmann nicht 
immer leicht überschaubare Gestrüpp von 
gesetzlichen Bestimmungen verschiedenster 
Art zu bringen und die Bausteine des österr. 
Staatskirchenrechts herauszuschälen. In der 
Kommentierung ist sie klar und übersicht­
lich und sie versteht es meisterhaft, selbst 
schwierige Passagen ihres Gegenstandes ei­
genständig zu durchdringen. 
Grundmaxime des österr. Staates in seiner 
rechtlich normierten Haltung gegenüber den 
einzelnen Kirchen und Religionsgesellschaf­
ten ist nach G. die sog. Konkordanz, d. h. 
„die Herbeiführung möglichst weitgehenden 
Einverständnisses mit jeder einzelnen von 
ihnen unter grundsätzlicher Berücksichtigung 
ihres respektiven Selbstverständnisses11 (55). 
Methodisch bekennt sich G. zum Rechtspo­
sitivismus, worunter sie den Vorrang des 
geltenden (Verfassungs-)Rechts vor rein hi­
storischen, aber auch vor anderen nicht po­
sitivierten Motivationen versteht, gleichgül­
tig ob solche zu Gunsten der Kirche oder zu 
Gunsten des Staates ins Feld zu führen wä­
ren. 
Freilich will es dem Rezensenten scheinen, 
als sei diese Methode nicht überall im glei­
chen Maße konsequent durchgezogen, wenn 
es um Einzelheiten der geltenden öster. 
(Staatskirchen-)Rechtsordnung geht. So er­
wähnt G. die absolute Säkularität des Staa­
tes und reiht diese unter jene Staats- und 
Fundamentalnormen der österr. Bundesver­
fassung, die nach Art. 44 B-VG zu ihrer 
Abänderung nicht nur der für Verfassungs­
normen erforderlichen qualifizierten Mehr­
heit des Parlaments, sondern sogar einer 
Volksabstimmung bedürften (13). Hier muß 
man sich aber fragen1 woher denn diese 
Fundamentalnorm zu entnehmen sein soll, 
wenn G. selbst zugeben muß, daß sie sich 
in positivierter Form in der geltenden Bun­
desverfassung nicht nachweisen läßt. Bei dem 
vorgegebenen rechtspositivistischen Stand­
punkt könnte doch eine derartige Fundamen­
talnorm nur aus dem geltenden Gesetz, hier 

also der Bundesverfassung, eruiert werden. 
- Spätestens bei der Behandlung des reli­
giösen Eides im österr. Verfahrensrecht 
kommt G. daher mit der von ihr angenom­
menen Säkularität des Staates in Konflikt, 
was sie auch selbst zugibt (50 f bzw. 117 f). 
Die angebotenen Lösungsversuche (51), die 
Bestimmung des österr. Eid-Gesetzes, das im­
mer noch vom Eid als einer 11affirmatio reli­
giosa11 ausgeht, mit der angeblichen Säku­
larität des Staates in Einklang zu bringen, 
können nach meinem Dafürhalten nicht über­
zeugen. ferner muß G. auch den sog. ,,Ziel­
paragraphen'1 des Schulorganisationsgesetzes 
(,,die österreichische Schule hat die Aufgabe, 
an der Entwicklung der Anlagen der Jugend 
nach den sittlichen1 religiösen und sozialen 
Werten ..• mitzuwirken ••• 11

) als mit dem 
von ihr angenommenen Prinzip der Säkula­
rität des Staates in Widerspruch stehend und 
somit als verfassungswidrig bezeichnen (53). 
In Wirklichkeit dürfte aber ein anderer Weg 
eher richtig sein: Das Prinzip der Säkulari­
tät des Staates existiert in der von G. ge­
zeichneten Weise nidzt, daher ist auch die 
Verfassungswidrigkeit der in Rede stehenden 
Normen nicht gegeben. 
Diese Ausstellungen vermögen den Wert des 
Buches in keiner Weise zu beeinträchtigen. 
In vielen Fragen des Staatskirchenrechts wird 
sich das von Eigenständigkeit und scharfsin­
niger Dialektik gleichermaßen zeugende 
Buch als Fundgrube für jeden erweisen, der 
sich mit dem Staatskirchenrecht in der einen 
oder anderen Weise zu beschäftigen hat. Dies 
sei insbesondere bei der Behandlung des Pa­
tronatsrechts hervorgehoben, wo G. in der 
gerade in den letzten Jahren besonders heiß 
umstrittenen Frage des Patronatsverzichts 
den einzig richtigen Standpunkt vertritt, daß 
nämlich der Patronatsverzicht ausschließlich 
nach kirchlichem ius universale zu beurteilen 
sei. 

NEUMANN JOHANNES, Das Kirdzenredzt 
- Chance und Versudzung. (63). Styria, 
Graz 1972. Brosch. S 28.-, DM 4.-, sfr 5.60. 

Nicht erst in der gegenwärtigen Situation 
der katholischen Kirche, wohl aber in die­
ser besonders, konzentriert sich das Unbe­
hagen an manchem im äußeren Erscheinungs• 
bild der Kirche auf das Kirchenrecht. Gegen­
wärtig besitzt das kanonische Recht eine 
ausgesprochen schlechte Presse. Dünken doch 
Rechtsnormen im kirchlichen Bereich manchen 
nur als Machtinstrument in den Händen der 
,,Institution11

, um den „Untergebenen11 bes­
ser in den Griff zu bekommen; es scheint 
aber am Kirchenrecht recht wenig zu sein, 
was mit dem Heilsdienst der Kirche zu tun 
hätte. 
J. Neumann, Ordinarius für Kirchenrecht an 
der Universität Tübingen, setzt sich in die­
ser Schrift mit den gegen das Kirchenrecht 
erhobenen Einwänden sehr ernst auseinan-

399 


